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(2) Dieses Recht wird durch eine steigende materielle, soziale und kulturelle Ver
sorgung und Betreuung alter und arbeitsunfähiger Bürger gewährleistet.

Artikel 37

(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht auf Wohn- 
raum für sich und seine Familie entsprechend den volkswirtschaftlichen Möglichkeiten 
und örtlichen Bedingungen. Der Staat ist verpflichtet, dieses Recht durch die Förderung 
des Wohnungsbaus, die Werterhaltung vorhandenen Wohnraumes und die öffentliche 
Kontrolle über die gerechte Verteilung des Wohnraumes zu verwirklichen.

(2) Es besteht Rechtsschutz bei Kündigungen.

(3) Jeder Bürger hat das Recht auf Unverletzbarkeit seiner Wohnung.

Artikel 38
(1) Ehe, Familie und Mutterschaft stehen unter dem besonderen Schutz des Staates.
Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht auf Achtung, 

Schutz und Förderung seiner Ehe und Familie.

(2) Dieses Recht wird durch die Gleichberechtigung von Mann und Frau in Ehe und 
Familie, durch die gesellschaftliche und staatliche Unterstützung der Bürger bei der 
Festigung und Entwicklung ihrer Ehe und Familie gewährleistet. Kinderreichen Fami
lien, alleinstehenden Müttern und Vätern gilt die Fürsorge und Unterstützung des 
sozialistischen Staates durch besondere Maßnahmen.

(3) Mutter und Kind genießen den besonderen Schutz des sozialistischen Staates. 
Schwangerschaftsurlaub, spezielle medizinische Betreuung, materielle und finanzielle 
Unterstützung bei Geburten und Kindergeld werden gewährt.

(4) Es ist das Recht und die vornehmste Pflicht der Eltern, ihre Kinder zu gesunden 
und lebensfrohen, tüchtigen und allseitig gebildeten Menschen, zu staatsbewußten 
Bürgern zu erziehen. Die Eltern haben Anspruch auf ein enges und vertrauensvolles 
Zusammenwirken mit den gesellschaftlichen und staatlichen Erziehungs- und Bil
dungseinrichtungen.

Artikel 39

(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht, sich zu 
einem religiösen Glauben zu bekennen und religiöse Handlungen auszuüben.

(2) Die Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften ordnen ihre Angelegenheiten 
und üben ihre Tätigkeit aus in Übereinstimmung mit der Verfassung und den gesetz
lichen Bestimmungen der Deutschen Demokratischen Republik. Näheres kann durch 
Vereinbarungen geregelt werden.

Artikel 40

Bürger der Deutschen Demokratischen Republik sorbischer Nationalität haben das 
Recht zur Pflege ihrer Muttersprache und Kultur. Die Ausübung dieses Rechts wird 
vom Staat gefördert.

K a p i t e l  2

Betriebe, Städte und Gemeinden in der sozialistischen Gesellschaft

Artikel 41
Die sozialistischen Betriebe, Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände sind im 

Rahmen der zentralen staatlichen Planung und Leitung eigenverantwortliche Gemein
schaften, in denen die Bürger arbeiten und ihre gesellschaftlichen Verhältnisse gestal
ten. Sie sichern die Wahrnehmung der Grundrechte der Bürger, die wirksame Verbin
dung der persönlichen mit den gesellschaftlichen Interessen sowie ein vielfältiges 
gesellschaftlich-politisches und kulturell-geistiges Leben. Sie stehen unter dem Schutz 
der Verfassung. Eingriffe in ihre Rechte können nur auf der Grundlage von Gesetzen 
erfolgen.

Artikel 42
(1) Im Betrieb, dessen Tätigkeit die Grundlage für die Schaffung und Mehrung des 

gesellschaftlichen Reichtums ist, wirken die Werktätigen unmittelbar und mit Hilfe 
ihrer gewählten Organe an der Leitung mit. Näheres regeln Gesetze oder Statuten.

(2) Zur Erhöhung der gesellschaftlichen Produktivität können von den staatlichen 
Organen, den Betrieben und Genossenschaften Vereinigungen und Gesellschaften 
gebildet sowie andere Formen der kooperativen Zusammenarbeit entwickelt werden.


